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RS OGH 1967/9/15 1Ob158/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1967

Norm

ABGB §285

Rechtssatz

Die " Widmung einer Grabstätte " ist eine Verfügung im wesentlichen familienrechtlicher Natur, die das bach der

Friedhofsordnung erworbene dingliche Nutzungsrecht an der Grabstelle beschränkt; da die Formerfordernisse für

letztwillige Vefügungen nicht gelten, kann eine Widmung auch konkludent erfolgen.
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